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Zl.: 004-1-GR/004/2025 - 21. S.i.d.P.  

 

Verhandlungsschrift  

der 4. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Unterweitersdorf 
am Donnerstag, den 25.09.2025 im Gemeindeamt - Sitzungssaal 

 

Beginn der Sitzung: 19:30 Uhr  

Anwesende: 

 

Bürgermeister als Vorsitzender 

Herr DI Johannes Matzinger ÖVP  

Vizebürgermeister 

Frau Alice Brandstetter SPÖ  

Gemeindevorstandsmitglieder 

Herr Ing. Klaus Samhaber ÖVP Frau Sabine Ringler SPÖ 

Frau DI(FH) Renate Oitzl SPÖ  

Gemeinderatsmitglieder 

Frau Irmgard Schwarzenberger ÖVP Herr Herbert Puchner SPÖ 

Herr Josef Aichinger ÖVP Herr Ing. Anton Puchner SPÖ 

Frau Rosina Gstöttenmayr ÖVP Herr Thomas Hametner SPÖ 

Herr Markus Krieger ÖVP Frau Andrea Lukas SPÖ 

Herr Klaus Gierlinger ÖVP Herr Ing. Gerald Engleitner SPÖ 

Herr Anton Winkler ÖVP Herr Mario Mayrwöger SPÖ 

Herr Renè Wöckinger SPÖ Herr Anton Kapplmüller BUNT 

Es fehlt: Niemand 

 

Der Leiter des Gemeindeamtes (§ 66 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF): 

Gde.Sekr. Matzinger Christian 

 

Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF.): 

Keine 

 

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF.): 

Gde.Sekr. Matzinger Christian u. VB Groiß Stefan 

 

Anzahl Zuhörer: 1 

 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass 

1. die Sitzung von ihm, dem Bürgermeister, einberufen wurde; 

2. die Verständigung hiezu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. zeit-

gerecht schriftlich am 15.09.2025 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist und die Abhal-
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tung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tage öffentlich kundgemacht wur-

de; 

3. die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 

4. die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 03.07.2025 am 10.07.2025 zur Einsicht aufge-

legt wurde und während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungs-

schrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können. 

5. Als Mitunterfertiger für das bei der Sitzung aufliegende Protokoll werden gemäß § 54 Abs. 5 Oö. 

GemO. 1990 idgF. von den Fraktionen folgende Personen namhaft gemacht:    

     

SPÖ: Ringler Sabine ÖVP: Samhaber Klaus BUNT: Kapplmüller Anton 

  

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen: 

 

Es liegt folgender Dringlichkeitsantrag vor: 

 

 
 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet über den Dringlichkeitsantrag und stellt den Antrag auf Genehmigung. 
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Beschluss: 

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes unter „Allfälliges“ wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

Tagesordnung, Beratungsverlauf, Anträge, Beschlüsse: 
 

 

Zu 1.  Berichte, Informationen und Stellungnahmen des Bürgermeisters 
 

Termine und sonstiges seit der letzten GR-Sitzung am 03. Juli 2025 
 
08.07.: Begehung Straßenkanal Hattmannsdorf mit der Straßenmeisterei 
11.07.: Jugendfeuerwehrcamp in Grünbach bis 13.07. 
14.07.: Abschlusspräsentation „Sozialregion Freistadt 2040“ im Salzhof 
15.07.: Termin mit ASV’s bzgl. div. Widmungsanträge in Loibersdorf und Reitern Süd 
17.07.: Begehung Bürstenbach gem. mit der Gde. Alberndorf und der Wildbach- und Lawinenverbau-

ung bzgl. der Sanierung der Schäden nach den Starkregenereignissen 
23.07.: Abrechnungsbesprechung der Leaderprojekte Loibersdorf und Amtstafeln mit Land OÖ. 
26.08.: Infoabend für GR hinsichtlich Sozialregion in Rainbach, ebenso am 03.09. in Gutau 
04.09.: Besprechung mit Grundeigentümer bzgl. Nahwärme im Bereich der Oberen Dorfstraße 
08.09.: Inkoba-Vorstand in St. Oswald/Fr. 
09.09.: Bgm.-Konferenz in Liebenau mit Gemeindebundpräsident Flotzinger 
10.09.: Vorstandssitzung Mühlviertler Kernland in Pregarten, sowie am 17.09. in Kefermarkt 
19.09.: 20-Jahrfeier Volkshilfe in Freistadt 
19.09.: Eröffnung des revitalisierten Raika-Gebäudes in Wartberg. Das Gebäude ist das Pendant zu 

unserem Gesundheitszentrum mit dem PVE und den Therapeuten des PVN. 
23.09.: SHV-Sitzung in Freistadt 
25.09.: Termin zur Abstimmung des Vorprojekts der Regionalstadtbahn Linz - Gallneukirchen / Pre-

garten mit der ILF (Planungsbüro) 
 
Verein Mühlviertler Kernland: 
Es hat 2 Vorstandssitzung innerhalb einer Woche gegeben. Thema war natürlich das Thema der ver-
mutlichen Geldunterschlagung durch die frühere Geschäftsführerin. Es geht darum, den Konkurs des 
Vereins zu verhindern, um weiterhin im Mühlviertler Kernland Leaderprojekte durchführen zu kön-
nen. Außerdem kann niemand sagen, was mit den aktuellen Projekten im Falle eines Konkurses wä-
re. Es gibt einen Lösungsvorschlag mit einem Überbrückungskredit für max. 5 Jahre (ohne Haftung 
durch die Gemeinden!) und einen um 1 Euro erhöhten Mitgliedsbeitrag für die nächsten 4 - 5 Jahre. 
Das muss jedoch noch in der Vollversammlung des Vereins und dann in den Gemeinden beschlossen 
werden. Die strafrechtliche Aufarbeitung seitens der Staatsanwaltschaft sollte in den nächsten Mo-
naten abgeschlossen werden, erst nach Abschluss sind Schadenersatzforderungen an die frühere 
Geschäftsführerin möglich. € 150.000,-- wurden von ihr Ende April zurückgezahlt. 
 
RW Kanal und Gehsteig Hattmannsdorf: 
Bei den Regenfällen im Juni hat der Abfluss im RW Kanal Hattmannsdorf vom Dorf bis zum Lichtbach 
nicht mehr funktioniert. Die Versuche den Kanal mittels Kamera zu inspizieren bzw. freizuspülen wa-
ren nicht erfolgreich. Nachdem es das Wasser bereits über den Unterbau der Bundesstraße durch 
den Asphalt gedrückt hat, war kurzfristiger und akuter Handlungsbedarf. In Abstimmung und Zu-
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sammenarbeit mit der Straßenmeisterei wurde der Kanal erneuert. Bei dieser Gelegenheit konnte, 
trotz Gegenwind seitens der Landesstraßenverwaltung die Verbreiterung des Gehsteiges auf 1,50 m 
Breite erreicht werden. 
 
Streetwork & Suchtprävention: 
Ein Hinweis: Am 20.10. um 17:00 findet in Freistadt die Veranstaltung „Substanz [volle] Jugend“ im 
Salzhof statt. Veranstaltet Streetwork und Suchtprävention. An die Mitglieder des Schulausschusses, 
der auch für Jugendangelegenheiten zuständig ist, wurde die Einladung geschickt. Bitte um Anmel-
dung. 
 
Eröffnung Gesundheitszentrum: 
Am Freitag, 10. Oktober ist um 15:00 eine Eröffnungsfeier für unser Gesundheitszentrum. Der Ter-
min ist mit den Landesratsbüros für Raumordnung und Gesundheit abgestimmt, daher relativ kurz-
fristig. Es wird einen kurzen offiziellen Akt geben mit Musik, Getränken und Snacks. Die Einladung ist 
an die Gemeinderäte ergangen, sowie an den Pensionistenverband und den Seniorenbund. Eingela-
den ist die gesamte Bevölkerung. 
 

 

 

 

 

 

Zu 2.  Örtlicher Prüfungsausschuss - Prüfbericht vom 08.09.2025 
 

S a c h v e r h a l t : 

Der Prüfungsausschuss hat am 08.09.2025 eine Prüfungsausschuss-Sitzung abgehalten, worüber der 

Bericht vorliegt. Dieser Bericht samt Verhandlungsschrift wurde den Fraktionen mit der Einladung zu 

dieser Sitzung übermittelt (§ 91 (4) Oö. GemO. 1990 idgF.). 

Gemäß § 91 (4) O.ö. GemO. 1990 ist jeder Bericht des Prüfungsausschusses dem Gemeinderat (inner-

halb von 12 Wochen ab Unterfertigung) vorzulegen. 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Prüfungsausschussobm. Engleitner bringt den Prüfbericht zur Kenntnis. 

Es wird anschließend noch kurz über die aktuelle Situation im ASZ diskutiert und GV DI(FH) Oitzl 

schlägt vor, dass in der Gemeindezeitung informiert werden soll. 

 

Beschluss: 

Der Prüfbericht vom 08.09.2025 wird zur Kenntnis genommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

Zu 3.  "Sozialregion Freistadt 2040" - Grundsatzbeschlussfassung 
 

Sachverhalt: 
Mit rd. 2.200 pflegebedürftigen Personen mehr (= 62% Steigerung) bis 2040 liegt der Bezirk Freistadt 

an dritter Stelle der Steigerung in Oberösterreich. Zugleich sind wir der einzige Bezirk, der laut Be-

darfsentwicklungsplan des Landes OÖ über zu wenige Langzeitpflegebetten verfügt (lägen selbst bei 

voller Belegung der 483 Betten – die nicht gegeben ist, aufgrund des Personalmangels – unter dem 

errechneten Korridor).  

Ein bloßer Ausbau der Alten- und Pflegeheime ist, angesichts des demografischen Wandels im Ge-

samten, aber insbesondere im Hinblick auf das fehlende qualifizierte Pflegepersonal, keine abschlie-

ßende Strategie. Auch die Gemeindefinanzen sehen nicht sehr gut aus. 2025 befinden sich bereits 

über 2/3 der Gemeinden im Härteausgleich (leider der führende Bezirk in OÖ).  

 

Der Bezirk Freistadt zählt daher zu jenen Regionen, die sich aufgrund der Dringlichkeit schon sehr 

intensiv mit der Frage der sozialen Zukunft auseinandersetzt. Wie sich mehr und mehr zeigt, ist es 

notwendig, das Angebot an Betreuungs- und Pflegeangeboten, Unterstützung der Freiwilligenhilfe 

sowie Informationsflüsse weiterzuentwickeln. Wesentlich dabei ist, dass die öffentliche Hand, speziell 

der Sozialhilfeverband Freistadt personell und finanziell nicht alle Bedarfe decken kann. Das große 

Bestreben ist es, auch unter erschwerten Rahmenbedingungen die ältere Generation bestmöglich zu 

versorgen. 
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Aus diesem Grund sollen (möglichst) alle Gemeinden des Bezirks in diese interkommunale Sozialre-

gion Freistadt mit einbezogen werden, um alle Bürgerinnen und Bürger der Region an deren sozialen 

Weiterentwicklung teilhaben zu lassen. Durch die Bündelung der Kräfte soll den vielfältigen Anforde-

rungen noch besser entsprochen werden.  

 

Zentrale Eckpunkte: 

• Infrastrukturerhalt und laufender Ausbau der Betreuungs- und Pflegeangebote 

• Etablierung von 27 „Sorgenden Gemeinden“ durch Ausbau von Informationsmöglichkeiten 

• ehrenamtliches Engagement weiter aufrecht halten und weiter ausbauen 

• Nutzung von weiter in Ausbau befindlichen Angeboten im Laufe der Betreuung- und Pflege-

leistung bzw. danach (zB Angehörigenentlastungsdienst, Tageszentrum, Stammtisch pflegen-

de Angehörige, Angehörigencafé über Hospiz, usw.) 

• Einbindung von Unternehmen, um künftig Angehörigenbetreuung und Arbeitszeit unter einen 

Hut bekommen  

 

Damit soll der bewährte und erfolgreiche Weg, den Freistadt in den letzten Jahrzehnten gegangen 

ist, auch für die Zukunft gesichert werden, um damit soziale Unterstützung für die Menschen in den 

Regionen zu schaffen und den Kommunen durch diese Entwicklung eine Unterstützung für die Zu-

kunft zu ermöglichen. 

 

Der Nutzen für die Gemeinden besteht darin, dass mit diesen Maßnahmenpaket eine gesamtheitli-

che Strategie verfolgt wird, um mit den Herausforderungen Schritt zu halten. 

Die Anforderungen werden nur gemeinsam in der Region bewältigbar sein. Es geht um die gemein-

same Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität. Deshalb ist das Engagement aller Gemeinden 

von zentraler Bedeutung. 

Die bestehenden Gremien des Sozialhilfeverbands sollen unter Begleitung von Expertinnen und Ex-

perten der SPES das Projekt „Wirknetz Alter - WAlter“ aufbereiten und nähere Festlegungen und 

Rahmenbedingungen erarbeiten. 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Anschließend wird über das Projekt diskutiert und die SPÖ-Fraktion meint, dass sie zu wenig infor-

miert wurde und es noch offene Punkte gibt. 

Bgm. DI Matzinger sagt dazu, dass er bei den Sitzungen laufend berichtet hat und auch eine „Hol-

schuld“ besteht. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat möge sich grundsätzlich dafür aussprechen, an der „Sozialregion Freistadt 2040“ 

aktiv mitzuwirken und lt. vorliegenden Projektergebnisse die Gemeinde zur sorgenden Gemeinde wei-

terentwickeln. 

 

Beschluss: 

Ein Grundsatzbeschluss zur Mitwirkung an der "Sozialregion Freistadt 2040" wird gefasst. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 4.  Erlassung Dienstbetriebsordnung 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat zuletzt am 24.06.2008 die Dienstbetriebsordnung für die Organisation und den 

Betrieb des Gemeindeamtes beschlossen. 

Auf Grund der neuen gesetzlichen Bestimmungen hat der Oö. Gemeindebund die Dienstbetriebsord-

nung neu überarbeitet und den Gemeinden zur Verfügung gestellt. 

Grundlage dieses Beschlusses ist daher die vorliegende Dienstbetriebsordnung. Gleichzeitig soll die 

Verordnung vom 24.06.2008 außer Kraft gesetzt werden. 

 

Info des Gemeindebundes: 

 
 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 15.09.2025):  

• Genehmigung Dienstbetriebsordnung (Schriftenreihe Nr. 4272025 Oö. Gemeindebund) und 

gleichzeitige außer Kraftsetzung der Verordnung vom 24.06.2008 

 

Beschluss: 

Die neue Dienstbetriebsordnung wird genehmigt und gleichzeitig die Verordnung vom 

24.06.2008 außer Kraft gesetzt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 5.  Auflösung des Gemeindeverbandes "Regionalverkehr Gusen-Aist-Naarn" 
 

Sachverhalt: 

Im Jahr 2005 wurde der Gemeindeverband Regionalverkehr Gusen-Aist-Naarn gegründet, um die 

Qualität des Öffentlichen Verkehrs in unserer Region zu verbessern. Die Verbindungen konnten tat-

sächlich verbessert werden und auch die Qualität und Ausstattung (Bus und Schiene) konnten opti-

miert werden. Nach Bgm. Rudolf Fischerlehner (Hagenberg) wurde ich zum Obmann gewählt. Mit 

der Pensionierung von Andrea Falkner, die uns über viele Jahre – ausgehend vom Regionalbüro in 

Perg – seitens des OÖVV betreut hat, wurden mir von ihr Unterlagen zur laufenden Bearbeitung über-
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geben (zB. Meldungen zum Medientransparenzgesetz, bzw. zum Parteiengesetz an den Rechnungshof 

Österreich). 

 

Schritt für Schritt wurden seitens des OÖVV (OÖ Verkehrsverbund) die Kompetenzen des Gemein-

deverbandes im Landesbüro „zentralisiert“ und landesweit vereinheitlicht. Seit einigen Jahren hat der 

Verband keinen Einfluss mehr auf etwaige Leistungs-Bestellungen. Der Beitrag zur Finanzierung wird 

ebenfalls direkt vom Büro des OÖVV an die Gemeinden vorgeschrieben.  

 

Eine weitere Aufrechterhaltung des Gemeindeverbandes ist damit nicht mehr sinnvoll, eine Entsen-

dung von Delegierten der Gemeinden mangels Aufgaben/Kompetenz unnötig und am bestehenden 

Bankkonto des Gemeindeverbandes erfolgen keine Bewegungen mehr. Am Girokonto des Regional-

verkehr Gusen-Aist-Naarn, bei der Raiffeisenbank Aist (Bst. Hagenberg) liegen derzeit EUR 

1.351,68.  

Entsprechend der Satzung ist das Vermögen bei Auflösung auf die verbandsangehörigen Gemeinden 

aufzuteilen. Aufgrund der überschaubaren Summe habe ich mit der Aufsichtsbehörde abgesprochen, 

dass wir den verbleibenden Betrag (nach Abzug etwaiger Schließungskosten vom Bankkonto) an die 

SHVs der Bezirke Freistadt und Urfahr überweisen, wo sämtliche Gemeinden des Gemeindeverban-

des Regionalverkehr Gusen-Aist-Naarn ebenfalls Mitglied sind. Dies soll im Verhältnis ein Viertel 

(SHV Urfahr) und drei Viertel (SHV Freistadt) erfolgen.  

 

Damit dieser – operativ längst untätige - Verband offiziell aufgelöst werden kann, sind IN AL-

LEN GEMEINDEN gleichlautende Beschlüsse zur Auflösung zu fassen.  

 

Ich ersuche daher höflich, dass der Antrag zur Auflösung des Gemeindeverbandes Regionalverkehr 

Gusen-Aist-Naarn bei nächster Gelegenheit im Gemeinderat auf die Tagesordnung jeder Mitglieds-

gemeinde gesetzt wird. Im Anhang übermittle ich den Vorschlag für den gleichlautenden Beschluss, 

sowie den § 4 (Auflösung) aus der Satzung es Gemeindeverbandes. Es wäre ideal, wenn dies nach der 

sommerlichen Sitzungspause erfolgen könnte und in der Folge sowohl der Beschluss, als auch der 

dazugehörige Auszug aus dem Gemeinderatsprotokoll an mich übermittelt wird. Meine e-mail lautet: 

bgm@tragwein.ooe.gv.at  

Ich gehe davon aus, dass im September, bzw. Oktober 2025 in allen Gemeinden entsprechende Sit-

zungen abgehalten werden und bitte daher um Übermittlung der Unterlagen bis 15. November 2025. 

In der Folge kann ich die gesammelten Unterlagen an die Aufsichtsbehörde zur Genehmigung weiter-

leiten. 

 

Mit einem herzlichen Dank für die jahrzehntelange gute Zusammenarbeit im Verband und der noch-

maligen Bitte um diese finale Erledigung verbleibe ich 

 

mit freundlichen Grüßen aus Tragwein! 

 

Josef Naderer 

Auszug Satzungen: 

 

mailto:bgm@tragwein.ooe.gv.at
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Keine Wordmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 15.09.2025): 

Der Gemeinderat der Gemeinde Unterweitersdorf möge beschließen, dass der Gemeindeverband Re-

gionalverkehr Gusen-Aist-Naarn aufgelöst wird. Die Auflösung des ÖV-Gemeindeverbandes bedarf 

auch der Genehmigung der Aufsichtsbehörde und wird mit dem Inkrafttreten der Verordnung der 

Aufsichtsbehörde wirksam. 

Das bestehende Vermögen des Gemeindeverbandes (rund EUR 1.300,00-) soll nach Abzug etwaiger 

Gebühren für Kontoschließung – entsprechend der Zusammensetzung des Verbandes – zu einem Vier-

tel an den Sozialhilfeverband Urfahr-Umgebung, und zu drei Viertel an den Sozialhilfeverband 

Freistadt überwiesen werden.  

 

Der Beschluss zur Auflösung erfolgt gleichlautend in allen Mitgliedsgemeinden, diese sind: 

Aus dem Bezirk Freistadt: 

Bad Zell, Freistadt, Grünbach, Gutau, Hagenberg, Hirschbach, Kaltenberg, Kefermarkt, Königswie-

sen, Lasberg, Leopoldschlag, Liebenau, Neumarkt, Pierbach, Pregarten, Rainbach, Sandl, St. Leon-

hard, St. Oswald, Schönau, Tragwein, Unterweißenbach, Unterweitersdorf, Waldburg, Wartberg, Wei-

tersfelden, Windhaag/Freistadt 

Aus dem Bezirk Urfahr: 

Alberndorf, Engerwitzdorf, Gallneukirchen, Altenberg, Haibach, Ottenschlag, Reichenau, Reichent-

hal, Schenkenfelden 

 

Beschluss: 

Die Auflösung des Gemeindeverbandes "Regionalverkehr Gusen-Aist-Naarn" wird beschlossen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 6.  Sanierung Volksschule - Finanzierungsplan (Kostenerhöhung) 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat am 05.10.2023 den Grundsatzbeschluss zum Projekt gefasst und den Finanzie-

rungsplan mit Gesamtkosten von € 606.191,00 am 04.07.2024 genehmigt. 

Im Zuge der Bauarbeiten wurde festgestellt, dass zusätzliche Kosten im Bereich der Haustechnik 

(Heizungsrohre und Beleuchtung) erforderlich sind. 

Mit Schreiben des Amtes der Oö. Landesregierung vom 18.07.2024 wurde der Kostenrahmen daher 

mit € 702.178,00 neu festgesetzt und der Finanzierungsplan ist folgt anzupassen: 
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Änderung Eigenmittelanteil: von € 230.619,00 auf € 266.778,00 

 

Die vorstehende Finanzierung ist vom Gemeinderat zu beschließen. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Obm. Hametner berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

Bgm. DI Matzinger berichtet, dass die Sanierung im Sommer planmäßig abgelaufen ist und die Kos-

ten im Finanzierungsplan liegen. Die offenen Restarbeiten werden mit der Schule und den Planern 

noch abgesprochen. 
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Beschlussvorschlag des Ausschusses für Schul-, Kindergarten-, Kultur-, Sport-, Familien- und 

Seniorenangelegenheiten (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 18.09.2025): 

• Genehmigung Finanzierungsplan lt. Sachverhalt 

 

Beschluss: 

Der vorliegende Finanzierungsplan wird gemäß Sachverhalt genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig  

 

 

 

 

 

Zu 7.  Kinderbildungs- und betreuungsreinrichtung (Sanierung/Erweiterung) - Finan-

zierungsplan 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat am 12.12.2024 den Grundsatzbeschluss betreffend die Erweiterung der Kinder-

bildungs- und -betreuungseinrichtung (Kindergarten/Krabbelstube) gefasst. 

Mit Bescheid der Bildungsdirektion Oberösterreich vom 29.04.2025 wurde das Projekt genehmigt. 

 

Nunmehr liegt der Finanzierungsplan wie folgt vor: 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Obm. Hametner berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

GV DI(FH) Oitzl fragt, ob eine Klimaanlage vorgesehen ist? 

Bgm. DI Matzinger erklärt, dass diese nicht förderungsfähig ist – es werden aber die entsprechenden 

Vorbereitungen getroffen. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Schul-, Kindergarten-, Kultur-, Sport-, Familien- und 

Seniorenangelegenheiten (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 18.09.2025): 

• Genehmigung Finanzierungsplan 

 

Beschluss: 

Die Genehmigung des Finanzierungsplanes lt. Sachverhalt wird erteilt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 8.  Straßenbauprogramm 2025 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat am 30.03.2023 das Straßenbauprogramm 2023-25 beschlossen. 

Lt. Nachtragsvoranschlag ergibt sich nun folgendes: 
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Änderungen gegenüber Voranschlag: 

• Erhöhung Landeszuschuss von € 13.000,00 auf € 30.000,00 

• Anpassung Bauvolumen 2025 von € 31.000,00 auf € 48.000,00 

 

Bauprogramm 2025: 

• Zufahrt Primäversorgungszentrum 

• Sanierung/Verbreiterung Gehsteig Hattmannsdorf (im Zuge der Erneuerung des Straßenkanals) 

• Sanierungen Schotterweg 

o Verbindungsweg Reithweg-Oberwögern 

o Verbindungsweg Taubinger-Alte Bahn 

o Gehweg Wagnergasse-Alte Bahn 

• Gehsteigsanierung Ortszentrum (Altes Amtshaus – Tischlerweg) – soweit noch Mittel verfügbar 

sind (Angebot einholen) 

• Diverse Kleinmaßnahmen 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

Weiters hofft sie, dass noch Mittel für Maßnahmen in Reitern (Berliner Kissen) übrig bleiben. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 15.09.2025): 

• Finanzierungsplan 2025 

• Festlegung Bauprogramm 2025  

 

Beschluss: 

Der Finanzierungsplan und die Festlegung des Bauprogrammes 2025 werden genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 9.  Flächenwidmungsplan-Änderung für Sondernutzung PV-Anlage (Radingdorf) - 

Beschlussfassung 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat am 23.05.2024 den Grundsatzbeschluss hinsichtlich möglicher Standorte für PV-

Freiflächenanlagen auf Basis der PV-Freiflächenstrategie gefasst. 
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Die Firma Regios Energiegenossenschaft SCE m.b.H. hat mit E-Mail vom 11.06.2025 einen Umwid-

mungsantrag für folgende Fläche übermittelt: 

 

 
 

Diese Fläche entspricht grundsätzliche der Strategie und dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates 

– somit steht einem Einleitungsverfahren über die Änderung des Flächenwimdungsplanes bzw. des 

örtlichen Entwicklungskonzeptes nichts im Wege. 

 

Unterlagen für das Verfahren vom 17.06.2025: 

• Änderungsplan ÖEK 

• Änderungsplan FLWPL 

• Stellungnahme Ortsplaner 
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ÖEK-Änderung: 

 
FLWPL-Änderung: 

 
 

Der Gemeinderat hat am 03.07.2025 die Einleitung des Verfahrens beschlossen. 

Mit Kundmachung bzw. Verständigung vom 09.07.2025 wurden alle Betroffenen zur Abgabe einer 

Stellungnahme eingeladen, wobei folgende abgegeben wurden: 

 

• 15.07.2025 – Linz Netz 

Grundsätzlich kein Einwand. 
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Es ist eine bestehende 30 kV-Freileitung beroffen – diese darf nicht beeinträchtigt werden und die 

Schutzabstände müssen eingehalten werden. 

Eine Einspeisung in das bestehende Niederspannungsnezt ist nicht möglich, es ist daher eine 30 

kV-Übergabestation vorzusehen. 

 

• 18.07.2025 – Netz OÖ 

Keine Einwände. 

 

• 19.08.2025 – Marktgemeinde Neumarkt 

Keine Einwände. 

 

• 21.07.2025 – BBK Freistadt – Perg 
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• 26.08.2025 – Amt der Oö. Landesregierung 
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Zusammenfassung der der wesentlichen Forderungen: 

• Vorschlag: 5m - Grünzug (Hecke) als Abgrenzung im Norden und Westen  

• Lageplan PV erforderlich 

• Ertragsabschätzung 

• Stellungnahme Verteilnetzbetreiber bzgl. 30 kV-Freileitung im Zusammenhang mit der 

Umwidmung 

 

Anhörung betroffene Grundeigentümer zur Planadaptierung (Grünzug + Situierung Panele): 

Mit Schreiben vom 17.09.2025 wurden die Betroffenen Grundsbesitzer über die Änderung informiert 

– dies wurde zur Kenntnis genommen. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

Keine Wortmeldungen. 
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Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 15.09.2025): 

• Genehmigung der Umwidmung 

 

Zu den eingelaufenen Stellungnahmen wird folgendes festgestellt: 

• BBK Freistadt: diese Forderungen sind im Genehmigungsverfahren zu behandeln. 

• Natur- und Landschaftsschutz: die Situierung der Module erfolgt so, dass diese die Böschungs-

oberkante nicht überragen und daher von Norden nicht sichtbar sind. 

Der entsprechende Lageplan liegt vor, wobei daher die „Eingrünung“ (5m Grünzug) nur mehr an 

der Westseite erforderlich ist. 

• Elektrotechnik und Energieversorgung: die geforderten Unterlagen (Lageplan, Ertragsabschätzung 

und Stellungnahme Energieversorger) liegen vor.  
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Beschluss: 

Die Umwidmung wird gemäß Sachverhalt und Beschlussvorschlag genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 10.  1. Nachtragsvoranschlag 2025 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat am 12.12.2024 den Haushaltsvoranschlag 2025 beschlossen.  

 

Gemäß § 79 Oö. Gemeindeordnung 1990 wird hinsichtlich Nachtragsvoranschlag folgendes ausge-

führt: 

 

 

 
 

Öffentliche Auflage: 16.09.2025 – 24.09.2025 (Abnahme) – gleichzeitig wurde der 

Nachtragsvoranschlag auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. 

 

• Steuerhebesätze – bleiben unverändert lt. GR-Beschluss 12.12.2024 

• Dienstpostenplan – unverändert lt. GR-Beschluss vom 12.12.2024 

• Höchstbetrag der Kassenkredite – unverändert zum Voranschlag 2025: € 1,000.000,00 

 

Der Nachtragsvoranschlag 2025 setzt sich wie folgt zusammen: 

Der Nachtragsvoranschlag 2025 und der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan liegen vor und sind 

somit Teil des Beschlusses.  Alles Wesentliche ist im Vorbericht erläutert. 
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Reihung der (neuen) Projekte: 

1. Volksschule - Sanierungsmaßnahmen 

2. Ankauf Kommandofahrzeug 

3. Straßenbauprogramm 

4. Klimamaßnahmen (GeKAP) 

5. Kindergarten/Krabbelstube – Erweiterung/Sanierung 

6. Öffentliche WC-Anlage (Primärversorgungszentrum) 

7. Friedhoferweiterung Gallneukirchen 

8. Grundkauf Teich Loibersdorf 

9. Sportplatz – Multicourt + Fitnessgeräte 

10. Sportplatz – Tribüne + WC-Anlage 

11. Gebäudesanierungen 
 

Kanal/Wasser/Nahwärme (ausgegliederte Bereiche) 

WVA-BA 11 (diverse Erweiterungen) 

FWVB BA 19 - Kostenbeitrag 

WVA – diverse Erweiterungen 

Kanal BA 16 – Leitungskataster 

Kanal BA 23 (diverse Erweiterungen) 

Kanal BA 23 (Photovoltaikanalgen) 

Nahwärme - Heizungssteuerung 
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Gesamtbetrag Darlehen und Rücklagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entwicklung Allg. Rücklage für aoH.-Vorhaben: 

Die Rücklage wird in erster Linie für das Projekt „Kindergarten/Krabbelstube“ und den Haus-

haltsagleich aufgebraucht. Härteausgleichsmittel sind vorerst nur im Jahr 2026 veranschlagt. 

Ab 2027 ist weder der Haushaltausgleich und die Bereitstellung der Eigenmittel für Projekte sicherge-

stellt. 

 

Mittelfristiger Finanzplan 

Gleichzeitig mit dem Voranschlag wurde der Mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2025-2029 erstellt 

und ist ebenfalls Teil dieses Beschlusses. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

AL Matzinger erläutert anschließend die aktuellen Zahlen. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 15.09.2025): 

• Genehmigung Voranschlag samt MFP 

• Gemeindefinanzzuweisung 2025: € 118.800,00 – Verwendung für das Vorhaben „Volksschule-

Sanierungsmaßnahmen“ 

• KIG-Mittel (Kommunalinvestitionsgesetz 2020, 2023 und 2025): € 157.897,66 – Verwendung für 

das Vorhaben „Kindergarten/Krabbelstube – Erweiterung/Sanierung“ 

2025 € 38.138,54   2026: 52.510,58   2027: € 45.058,54   2028 € 22.190,00 

• BZ aus Verteilervorgang 2 des Härteausgleichsfonds: max. mögliche Auszahlung € 76.023,00 für 

2026 – Zuführung zum Vorhaben „Kindergarten/Krabbelstube – Erweiterung/Sanierung“ 

  

 

Schuldenentwicklung Euro 

mit 01.01. 3,251.700,00 

Zugang 240.400,00 

Abgang 265.200,00 

Stand 31.12. 3,226.900,00 

Zinsenaufwand 95.900,00 

Schuldendienstersätze 142.500,00 

Nettoaufwand für Darlehen 218.600,00 
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Beschluss: 

Der Nachtragsvoranschlag samt MFP sowie die Verwendung der Bundes- u. Landesmittel wer-

den gemäß Sachverhalt und Beschlussvorschlag genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Genehmigung Voranschlag samt MFP: 

Mit Handzeichen: 18 Ja-Stimmen, 1 Stimmenthaltung (Kapplmüller) 

 

Genehmigung Verwendung der Bundes- u. Landesmittel: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

 

Zu 11.  Allfälliges 
 

• Bgm. DI Matzinger: S7 (Regiotram) – aktueller Planungsstand 

• Wöckinger René: Schlauchautomat und Servicestation Haltestelle Ortszentrum 

Die Servicestation wird von der SPÖ-Fraktion organisiert. 

• Hametner Thomas: Bezüglich Sportplatz-Heizung gibt es Diskussionen – wurde die Gemeinde 

damit befasst?  

Bgm. DI Matzinger sagt dazu nein. 

• Puchner Herbert: Bewerbungen AL?  

Bgm. DI Matzinger antwortet, dass es aktuell 4 Bewerbungen gibt. 

 

 

 

Zu 11.1.  Informationsfreiheitsgesetz - Übertragungsverordnung an den Bürgermeis-

ter 
 

Sachverhalt: 

Dieser Punkt wurde auf Grund des Dringlichkeitsantrages vom 25.09.2025 auf die Tagesordnung ge-

nommen. 

 

Mit dem Inkrafttreten der Änderungen in der Bundesverfassung am 1. September 2025 wurde ein 

Paradigmenwechsel eingeleitet. Damit wurde das Amtsgeheimnis aufgehoben, staatliche Transpa-

renz zur Regel und Geheimhaltung zur Ausnahme gemacht. Mit dem neuen Art. 22a B-VG kommt es 

zu einer Verpflichtung zur Veröffentlichung von Informationen von allgemeinem Interesse sowie 

zu einem Recht auf Zugang zu staatlichen Informationen, sofern dem keine Geheimhaltungsgründe 

entgegenstehen.  

Mit dem gleichzeitig erlassenen Informationsfreiheitsgesetz (IFG) wurden die näheren Bestimmun-

gen geregelt. Als „Information“ versteht man jede amtlichen oder unternehmerischen Zwecken die-

nende, vorhandene und schriftliche Aufzeichnung (ausgenommen vorbereitende Entwürfe und Noti-

zen), die einen allgemeinen Personenkreis betreffen oder für einen solchen relevant sind. Liegt je-

doch ein Geheimhaltungsgrund vor, sind die Informationen nicht zu veröffentlichen bzw. herauszu-

geben. 

 

Übertragung von Aufgaben des Gemeinderats auf die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister 

(§ 43 Abs. 4 Z 4 Oö. GemO 1990):  

Gemäß § 3 IFG ist jenes Organ zur Veröffentlichung von Informationen zuständig, das die Infor-

mation erstellt oder in Auftrag gegeben hat (Ursprungsprinzip).  
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Zuständig zur Gewährung des Zugangs zu Informationen ist jenes Organ, zu dessen Wirkungs- 

und Geschäftsbereich die Information gehört.  

Demnach ist der Gemeinderat zur Veröffentlichung bzw. Informationszugangsgewährung hinsicht-

lich jener Informationen zuständig, die von ihm erstellt wurden oder die zu seinem Wirkungs- und 

Geschäftsbereich gehören. Da es sich beim Gemeinderat um ein Kollegialorgan handelt, müsste dies-

bezüglich in jedem einzelnen Fall ein Beschluss gefasst werden.  

Da die Fristen für die Informationszugangsgewährung nach dem IFG sehr kurz sind, wird es dem Ge-

meinderat ermöglicht, vorab seine Zuständigkeit zur Informationszugangsgewährung (samt Ver-

öffentlichungen) auf die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister, und zwar in Form einer Ver-

ordnung, zu übertragen. 

 

Nachdem Gemeinderatssitzungen nach § 45 Abs. 1 Oö. GemO 1990 grundsätzlich nur quartals-

weise stattfinden, die IFG-Fristen aber sehr kurz sind, ist eine Übertragungsverordnung für 

einen einheitlichen Vollzug sinnvoll. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag.  

Er erläutert weiters, dass er die Fraktionen und die Vizebürgermeisterin bei Anfragen informieren und 

bei der Beantwortung einbinden wird. 

 

Beschlussvorschlag: 

• Genehmigung der Übetragungsverordnung 
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Beschluss: 

Die Übertragungsverordnung wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung: 

 

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung 

vom 03.07.2025 wurden keine Einwendungen erhoben. 

 

 

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vor-

liegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung. 

 

Ende der Sitzung: 21:55 Uhr 

 

Vorsitzender:  Schriftführer: 

 

 

Matzinger Johannes e.h. 

_________________________ 

 

  

Groiß Stefan e.h. 

Matzinger Christian e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Genehmigung Verhandlungsschrift 

 

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung 

am 11.12.2025 keine Einwendung erhoben bzw. die Verhandlungsschrift ohne Änderung genehmigt 

wurde. 

 

Folgende Änderungen wurden genehmigt: 

Siehe Verhandlungsschrift vom _________ und diesem Protokoll beigefügten Berichtigungsvermerk. 

 

 

 

Im Sinne des § 54 Abs. 5 Oö. Gemeindeordnung wird vom Vorsitzenden und von den unterzeichneten 

Mitgliedern der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen das ordnungsgemäße Zustandekommen der 

Verhandlungsschrift bestätigt. 

 

 

Unterweitersdorf, am 11.12.2025 

 

 

Der Vorsitzende: 

 

Matzinger Johannes e.h. 

________________________ 

 

 

Gemeinderat (SPÖ): Gemeinderat (ÖVP): Gemeinderat (BUNT): 

 

 

Ringler Sabine e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Krieger Markus e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Kapplmüller Anton e.h. 

_________________________ 
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Gemeindeamt Unterweitersdorf 

4213, Bezirk Freistadt, O.ö. 
Zl.: 004-1-GR/004/2025  

 

Öffentliche Fragestunde 

 

der 4. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Unterweitersdorf 
 

am Donnerstag, den 25.09.2025 im Gemeindeamt - Sitzungssaal 

 

Bürgermeister DI Matzinger eröffnet um 19:15 Uhr die Fragestunde. 

 

Anwesende Personen: 1 

 

Folgende Anfragen bzw. Fragen werden gestellt: 

Barnreiter Karl: 

• Freiflächen-Photovoltaikanlage in Radingdorf geplant? 

Bgm. DI Matzinger erklärt, dass er ebenfalls nur Gerüchte gehört hat – bei der Gemeinde gibt es 

keine Anfragen. 

 

• Nahwärmeprojekt Obere Dorfstraße – in Planung? 

Bgm. DI Matzinger erläutert, dass für die neue Wohnanlage „An der Mauth“ Interesse an einer 

Nahwärme besteht. Es könnten aber auch die Gemeindegebäude (VS-KiGa-Hort, FF/Musik) und 

die bestehenden Wohnanlagen versorgt werden. 

Die Linz AG prüft das Projekt und wird an die betroffenen Grundeigentümer wegen des Standor-

tes herantreten. 

 

 

 

 

Ende:  19:30 Uhr 

 


